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1. Allgemeines
1. Sämtliche Lieferungen erfolgen auf der Grund-
lage der nachstehenden Geschäftsbedingungen. 
Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen 
zugrunde und gelten durch Auftragserteilung oder 
Annahme der Lieferung für die Dauer der gesamten 
Geschäftsverbindung als anerkannt. Abweichende 
Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkannt werden, sind unverbindlich und werden 
nicht ausdrücklich widersprochen.

2. Mündliche Abreden außerhalb dieses Vertrages 
sind nicht getroffen. Mündliche Absprachen mit un-
seren Vertretern und Angestellten verpflichten uns 
nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

3. Die nachfolgenden Bedingungen gelten ge-
genüber Unternehmen gemäß § 14 BGB.II. 

2. Angebote – Preise – Zahlungsbe-
dingungen
1. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern aus 
der Auftragsbestätigung nichts anderes folgt.

2. Die Preise gelten ab Lager ausschließlich Ver-
packung und zuzüglich der gesetzlichen Mehr- 
wertsteuer. Die Berechnung erfolgt zu den am 
Tage der Lieferung gültigen Preisen. Bei frachtfreier 
Lieferung wird der Frachtsatz abzüglich Verpack-
ungskosten berechnet.

3. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.

4. Bei Zielüberschreitung und Zahlungsverzug 
sind die fälligen Geldforderungen mit 3% über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltend-
machung eines weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten.

3. Lieferung

1.	 Liefertermine beginnen mit Eingang der Bestel-
lung und der Klärung aller technischen Details.

2.	 Werden wir aufgrund eines Umstandes, den wir 
oder ein Erfüllungsgehilfe zu vertreten haben, daran 
gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten Termin 
oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern 
(Lieferverzug), haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Wenn der Lieferverzug nicht von 
uns oder einen Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, 
haften wir nur für den vorhersehbaren Schaden. 

Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer Verletzung 
einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, kann der 
Besteller einen pauschalierten Verzugsschaden in 
Höhe von maximal 10% des Wertes der Lieferung 
geltend machen.

3.	 Höhere Gewalt und Ereignisse, die uns ohne 
eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, 
die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder inner-
halb der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen 
uns, die Lieferung oder Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen An-
laufzeit hinauszuschieben. Führen entsprechende 
Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr 
als zwei Monaten, können beide Parteien vom Ver-
trag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben 
davon unberührt.

4.	 Der Besteller ist zur Annahme der Kaufsache ver-
pflichtet. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, 
so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entste-
henden Schadens zu verlangen.

5.	 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

6.	 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Besteller voraus. 

4. Transport – Versicherung

1.	 Die Gefahr geht bei der Versendung der Sache 
auf den Besteller über, wenn die Sache an die den 
Transport ausführende Person übergeben wird. 
Sofern nicht anders vereinbart, wählen wir nach bil-
ligem Ermessen und unter Ausschluss der Haftung 
den Versandweg aus.

2.	 Eine Transportversicherung schließen wir allein 
auf rechtzeitig geäußerten Wunsch und auf seine 
Kosten ab.

5. Sachmangelhaftung

1.	 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei 
neu hergestellten Sachen 1 Jahr. Der Verkauf von 
gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss jegli-
cher Sachmangelhaftung.

2.	 Die Ansprüche der Mangelbeseitigung des 
Bestellers sind vorangig auf einen Nacherfüllungs- 
anspruch, d.h. Nachbesserung- oder Ersatz-
lieferung, beschränkt. Wir haben das Wahlrecht zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschla-
gen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann 
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der Besteller Minderung verlangen oder vom Ver-
trag zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehl- 
geschlagen, wenn soweit eine uns zur Nacher-
füllung gesetzte Frist ergebnislos verstrichen ist. 
Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rück-
trittrechts bestimmen sich nach § 323 BGB.

3.	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Besteller Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretend-
en Schaden begrenzt. Im übrigen ist die Schadens-
ersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haften 
wir insbesondere nicht für Schäden, die nicht am 
Lieferungsgegenstand entstanden sind.

4.	 Im Fall der Nachbesserung sind wir nicht ver-
pflichtet, über den Zweck der Mangelbeseitigung 
hinausgehende Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die 
Kosten dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an 
einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde.

5.	 Die Ansprüche des Bestellers aus der Sach-
mangelhaftung setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und 
rechtzeitig, d.h. unverzüglich nachgekommen ist. 
Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung, spätestens aber vor Ablauf von sieben 
Tagen nach Lieferung schriftlich gerügt werden.

6.	 Unsere Haftung ist im übrigen ausgeschlos-
sen, wenn die gelieferte Ware durch falsche oder 
unsachgemäße Verwendung, sonstige Änderungen 
oder Reparaturen anderer Art, welche die Ware 
wesentlich und nachteilig beeinträchtigt haben, 
beschädigt wurde. Gleiches gilt für eigenmächtig 
durchgeführte bzw. vorgenommene Reparaturen 
oder Veränderungen, die ohne unsere Zustimmung 
erfolgten, sowie bei Nichtbeachtung der Einbau und 
Wartungsvorschriften.

6. Unternehmerrückgriff

1.	 Wenn der Besteller die verkaufte Sache im 
Rahmen seines gewerblichen Betriebes an einen 
Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als 
Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder 
den Kaufpreis mindern musste, so stehen dem 
Besteller gegen uns Sachmangelhaftungs- 
ansprüche nach folgender Maßgabe zu: War der 

Besteller zur Rücknahme der verkauften Sachen 
verpflichtet, sind wir innerhalb angemessener Frist 
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. 
Sofern und soweit der Besteller zur Minderung ver-
pflichtet war, mindert sich der Kaufpreis entsprech-
end. Der Rückgriffsanspruch besteht allein, soweit 
neu hergestellte Sachen betroffen sind.

2.	 Der Besteller kann zudem Ersatz der Auf-
wendungen verlangen, die er im Verhältnis zum 
Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Ver-
braucher geltend gemachte Mangel bereits beim 
Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden 
war. Aufwendungen sind insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten.

3.	 Der Besteller hat im Rahmen dieses Unterneh-
merrückgriffs keinen Anspruch auf Schadenser-
satz.

4.	 Die Rückobliegenheit des Bestellers nach § 377 
HGB und Ziffer 4. (5) bleibt hiervon unberührt.

7. Eigentumsvorbehalt

1.	 Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der uns 
aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderun-
gen unser Eigentum. Ist der Besteller ein Kaufmann 
im Sinne des HGB behalten wir uns das Eigentum 
an allen Liefergegenständen bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.

2.	 Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegen-
stände im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
der von ihm geschuldeten Kaufpreisforderung 
(einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die 
Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung 
weiter verkauft worden sind. Zur Einziehung dieser 
Forderungen bleibt der Besteller auch nach Abtre-
tung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderun-
gen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht selbst 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommt 
und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist. Ist einer der letztgenannten Um-
stände eingetreten, hat der Besteller auf unser Ver-
langen diesem gegenüber alle Angaben zu machen, 
die zum Einzug der abgetretenen Forderungen 
erforderlich sind und die dazugehörigen Unterlagen 
auszuhändigen sowie den betreffenden Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
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3.	 Die Verarbeitung oder Umbildung des Lieferge-
genstandes erfolgt stets für uns. Wird der Liefer- 
gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen ver-
arbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Sache. Wird der Liefergegenstand mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
des Liefergegenstandes zu den anderen vermischt-
en Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Bestellers als Haupt- 
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. 
Der Besteller verwahrt das so entstandene Allein- 
eigentum oder Miteigentum für uns.

4.	 Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, 
sind wir verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherheit-
en auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben. 
Die Auswahl freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

8. Veränderte Verhältnisse 
beim Besteller
1.	 Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse 
des Besteller wesentlich, verfügt er außerhalb 
des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs über 
Ware, die wir unter Eigentumsvorbehalt geliefert 
haben oder löst er sein Unternehmen auf, sind wir 
berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu 
stellen und nur gegen Vorauszahlung oder Sicher-
heitsgestellung weiter zu liefern.

2.	 Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des 
Bestellers oder bei Beantragung eines Insolvenz- oder 
Vergleichsverfahrens über sein Vermögen sind wir 
berechtigt, nach unserer Wahl entweder die vorste-
henden Rechte geltend zu machen oder gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten.

9. Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrechte
1.	 Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur 
dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung un-
bestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; 
ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend 
machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht.

10. Erfüllungsort  –  
Gerichtsstand – Sonstiges

1.	 Erfüllungsort für sämtliche Zahlungen ist  
Gummersbach.

2.	 Sofern es sich bei dem Besteller um einen 
Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder um öffentlich- 
rechtliches Sondervermögen handelt, ist in 
Gummersbach Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Lieferanten/Besteller auch an sei-
nem Wohnort zu verklagen.

3.	 Unsere Beziehung zu dem Besteller unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.

4.	 Wir sind berechtigt, sämtliche Daten über den 
Lieferanten/Besteller, die im Zusammenhang mit 
der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke 
der Vertragsdurchführung unter Beachtung der 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
elektronisch zu speichern und zu verarbeiten.

5.	 Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt 
die Wirksamkeit des Vertrages hiervon im übrigen 
unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden 
durch die gesetzliche Regelung ersetzt.

Kontakt

ENOTEC GmbH 
Höher Birken 6 
51709 Marienheide 
Germany 
www.enotec.com 
E-Mail: info@enotec.com


